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RS OGH 1984/5/10 12Os167/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.05.1984

Norm

StGB §146 B2

Rechtssatz

Mit den spezi2zierten Bereicherungsvorsatz des § 146 StGB handelt, wer durch das Verhalten des Getäuschten sein

wirtschaftliches Vermögen (oder das eines Dritten) unrechtmäßig und zumindest zeitweilig um den herausgelockten

Vermögenswert vermehren will.

Entscheidungstexte

12 Os 167/83
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